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Zeitgeschehen im Fokus
Forschen – Nachdenken – Schlüsse ziehen

Andrea Staubli, ABF (Bild zvg) 

*	 Andrea Staubli ist Rechtsanwältin und 
Mediatorin sowie ehemalige Gerichtsprä-
sidentin. Sie engagiert sich beim Aktions-
bündnis freie Schweiz (ABF Schweiz) für 
die Souveränität der Eidgenossenschaft.

EU-Verträge – «Die EU diktiert, die Schweiz übernimmt»
Interview mit Andrea Staubli, Rechtsanwältin*

Zeitgeschehen im Fokus Der Bun-
desrat bezeichnet in Anlehnung an 
die bilateralen Verträge I und II die 
jetzt anstehenden EU-Verträge auch 
als Bilaterale. Er hat immer wieder 
gesagt, dass die neuen EU-Verträge 
den bilateralen Weg absichern und 
weiterentwickeln würden. Ist diese 
Argumentation zutreffend?

Andrea Staubli Der Bundesrat 
spricht davon, dass diese Verträge 
«den bilateralen Weg mit der EU 
stabilisieren und weiterentwic-
keln» sollen. Wenn man schaut, 
was die neuen Verträge alles bein-
halten, stellt man fest, dass es eine 
völlige Verharmlosung ist, wenn 
der Bundesrat von den bilateralen 
Verträgen III spricht. Man kann die 
bilateralen Abkommen nicht mit 
den aktuellen EU-Verträgen ver-
gleichen, weil die institutionelle 
Anbindung darin ein wesentlicher 
Bestandteil ist. Bei bilateralen Ver-
trägen, die zwischen zwei Ver-
tragspartnern abgeschlossen wer-
den, hat jeder Vertragspartner 
Rechte und Pflichten, die für beide 
im Vertrag festgelegt sind. Der in-
stitutionelle Teil der EU-Verträge 
geht weit über das hinaus. Hier 
vom bilateralen Weg zu sprechen, 
ist Sand in die Augen der Bevölke-
rung gestreut. Der Bundesrat er-
hofft sich so weniger Widerstand.

Wenn bei bilateralen Verträgen bei-
de Vertragspartner gleiche Rechte 
und gleiche Pflichten haben, wären 
sie gleichwertige Partner. Wie ist 
das bei den EU-Verträgen?

Im Grundsatz ist das zutreffend. 
In den nun vorliegenden Abkom-
men findet man allerdings keine 
Gleichwertigkeit. Die EU diktiert, 
die Schweiz übernimmt. Betrach-
ten wir zum Beispiel die «dynami-
sche Rechtsübernahme». Der Be-
griff «dynamisch» ist irreführend. Es 
gibt keine Dynamik. Fakt ist, dass es 

dabei mit wenigen, vernachlässig-
baren Ausnahmen faktisch um eine 
automatische Übernahme von EU-
Recht geht. Die Schweiz muss also 
telquel übernehmen. 

Sind das Veränderungen, die erst 
nach Abschluss der Verträge ent-
stehen?

Die «dynamische» Rechtsüber-
nahme betrifft zukünftige Geset-
zesänderungen in der EU. Dabei 
wird zwischen einer Integrations-
methode und einer Äquivalenzme-
thode unterschieden. Egal, welche 
Methode zur Anwendung gelangt, 
ist die Schweiz am Ende dazu ver-
pflichtet, das EU-Recht inhaltlich 
umzusetzen. Gemäss dem Erläu-
ternden Bericht des EDA muss da-
mit «das gleiche Ergebnis erzielt 
werden, das mit den betreffenden 
EU-Rechtsakten angestrebt wird». 

Wir müssen uns allerdings be-
wusst sein, dass in den nun zur 
Diskussion stehenden Verträgen 
EU-Recht der letzten Jahrzehnte 
einfliesst. Das sehen wir an den 
rund 20 000 Seiten EU-Ausfüh-
rungsverordnungen. Diese müs-
ste die Schweiz übernehmen. Das 
– kombiniert mit der dynamischen 
Rechtsübernahme – würde enor-
me Auswirkungen auf die Gesetz-
gebung der Schweiz haben. Un-
ser bisheriges Rechtsverständnis 
würde auf den Kopf gestellt, 
schweizerische Eigenheiten gin-
gen verloren.

In diesem Kontext ist auch die 
Auslegung der Abkommen zu dis-
kutieren. Es wird festgehalten, dass 
die Abkommen einheitlich ausge-
legt werden sollen. Doch, wer soll 
diese Aufgabe übernehmen? 

Was geschieht, wenn man sich in 
der Auslegung der Gesetze nicht 
einig wird?

Bestehen unterschiedliche An-
sichten zwischen der Schweiz und 
der EU, wie eine Bestimmung in 
diesen Vertragswerken zu verste-
hen respektive auszulegen ist, wird 
eine solche Frage letztendlich vom 

Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
entschieden. Der EuGH wird sich 
dabei am europäischen Recht ori-
entieren – kaum an der Schweizer 
Rechtstradition.

Sollte es also zu Differenzen zwi-
schen der Schweiz und der EU 
kommen, wird das institutionelle 
Streitbeilegungsverfahren ange-
wendet. Der Ablauf ist in den mei-
sten Abkommen umschrieben. 
Dazu bestimmt jede Seite die glei-
che Anzahl Schiedsrichter. Diese 
bestimmen dann eine weitere Per-
son, die den Vorsitz übernimmt. 
Das Schiedsgericht kann eine Ent-
scheidung fällen und/oder es kann 
den EuGH um eine Auslegung an-
fragen. Die Entscheidung des 
EuGH ist dann für alle Seiten 
rechtsverbindlich. 

Wir können also festhalten: So-
wohl Fragen der Auslegung als auch 
das Streitbeilegungsverfahren sind 
mächtige institutionelle Elemente, 
die im Sinne der EU zur Anwendung 
gelangen werden. Die Auswirkun-
gen auf das Schweizer Rechtswesen 
werden gravierend sein.

Das politische System der Schweiz 
funktioniert ganz anders als das Sy-
stem der EU. Die «dynamische» oder 
ehrlicher gesagt «automatische» 
Rechtsübernahme steht dem Sy-
stem der direkten Demokratie dia-
metral entgegen. Wenn die Schweiz 
neue Gesetze übernehmen müsste, 
besteht immer die Möglichkeit, dass 
das Volk darüber abstimmen kann, 
wenn das Referendum ergriffen 
wird. Bei einer Verfassungsände-
rung braucht es zwingend eine 
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Volksabstimmung. Dann könnte es 
sein, dass das Schweizer Volk «Nein» 
sagt. Und Nein heisst «Nein». Was 
wird das für Folgen haben?

Gemäss Artikel 140 Bundesverfas-
sung (BV) müssen Änderungen der 
Bundesverfassung Volk und Stän-
den (also den Kantonen) unterbrei-
tet werden (sogenanntes obligatori-
sches Referendum). Das gilt nach 
ungeschriebenem Verfassungsrecht 
auch für völkerrechtliche Verträge, 
die aufgrund ihrer Bedeutung auf 
der Stufe der Bundesverfassung ste-
hen. 50 000 Stimmberechtigte kön-
nen verlangen, dass ein Bundesge-
setz dem Volk zur Abstimmung 
unterbreitet wird (sogenanntes fa-
kultatives Referendum). Diese Mit-
sprachemöglichkeiten sind essenti-
elle Grundpfeiler der direkten 
Demokratie in der Schweiz.

Laut Bundesrat werde die direk-
te Demokratie durch die EU-Verträ-
ge nicht eingeschränkt, also weder 
das Referendums- noch das Initia-
tivrecht. Die EU müsse das akzep-
tieren. Wenn man allerdings ge-
nauer hinschaut, sieht es ganz 
anders aus. Formell haben wir na-
türlich diese Rechtsinstrumente. 
Aber: Wird ein EU-Gesetz in einer 
Volksabstimmung abgelehnt, kann 
die EU sogenannte Ausgleichsmass
nahmen gegenüber der Schweiz 
ergreifen. Die EU interessiert nicht, 
was das Schweizer Volk entschei-
det. Wenn die Schweiz die EU-Vor-
gaben aufgrund einer Abstim-
mung nicht umsetzen würde, hätte 
die Schweiz einen Vorteil gegen-
über der EU, so die Argumentation, 
und deswegen müsste die Schweiz 
einen Ausgleich leisten. 

Das kann ein finanzieller Aus-
gleich sein in Form einer Strafzah-
lung (die man natürlich offiziell 
nicht so benennt) oder dass man 
der Schweiz den Zugang zu einem 
Gremium oder einer Institution, der 
ihr aufgrund der Verträge zustün-
de, verweigert. Es liegt folglich ein 
nicht zu unterschätzender Druck 
auf dem Bundesrat. Die Schweiz 
wäre nicht mehr frei in ihrer Ent-
scheidung.

Wenn wir uns anschauen, wel-
che Themenbereiche in diesen Ver-
trägen geregelt werden, betrifft 
das alle Bereiche des gesellschaftli-
chen und persönlichen Lebens: 
Strassen- und Luftverkehr, Land-
wirtschaft und Lebensmittelsicher-

heit, Gesundheit, Strom und so 
weiter. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass es im Rahmen einer Abstim-
mung zu einem ablehnenden Ent-
scheid kommt, ist also durchaus 
gegeben. Wenn wir hier weiter-
denken, können wir uns ausmalen, 
wie «objektiv» die Erläuterungen 
des Bundesrats im Abstimmungs-
büchlein ausfallen würden. 

Inwieweit ist der Bundesrat über-
haupt gewillt, demokratische Ent-
scheide zuzulassen?

Die Frage stellt sich. Er hat im 
Zusammenhang mit der Ver-
nehmlassung zu den Verträgen 
gesagt: «Der Bundesrat hat ent-
schieden, das Vertragspaket dem 
fakultativen Referendum zu un-
terstellen.» Der weitreichende 
Eingriff in unser Rechtssystem ver-
langt aber, dass man die Verträge 
dem obligatorischen Referendum 
unterstellt. Das bedeutet, dass 
Volk und Stände beziehungswei-
se die Kantone diese Verträge 
gutheissen müssten, damit sie 
überhaupt zur Anwendung kom-
men. Weil der Bundesrat genau 
weiss, dass das Ständemehr eine 
Annahme in Frage stellt, will er 
von Anfang an diese Gefahr aus-
schalten. Die Argumentation des 
Bundesrats ist unter anderem, da 
es sich nur um einzelne Vertrags-
pakete handle, sei auch kein obli-
gatorisches Referendum nötig. 
Man kann sich fragen, ob dies ein 
cleverer Schachzug des Bundes-
rats oder reine Augenwischerei 
ist, wie wir es mit dem Begriff der 
Bilateralen III gesehen haben. Da-
mit täuscht der Bundesrat die Be-
völkerung, indem er vorgibt, dass 
die Verträge nicht so weitrei-
chend seien und daher ein fakul-
tatives Referendum genüge. 

Warum hat der Bundesrat das insti-
tutionelle Abkommen mit der EU 
(InstA) damals zurückgezogen?

Der Bundesrat hat 2021 entschie-
den, den institutionellen Weg nicht 
weiterzuverfolgen, sondern ein 
ganzes Paket an Abkommen und 
Vereinbarungen anzusteuern (Bila-
terale III). In einem Faktenblatt vom 
15. Dezember 2023 hat er festge-
halten: «Unterschied zum institutio-
nellen Abkommen: Im Gegensatz 
zum institutionellen Abkommen re-
gelt der Paketansatz die institutio-

nellen Fragen nicht in einem einzel-
nen Abkommen, sondern mit 
institutionellen Elementen in jedem 
einzelnen Binnenmarktabkom-
men.» Daraus kann man entneh-
men, dass die institutionelle Anbin-
dung genau gleich vorliegt wie 
beim fallengelassenen institutionel-
len Abkommen. Damals war unbe-
stritten, dass es zu einem obligatori-
schen Referendum kommen muss. 
In dem heutigen Vertragspaket sind 
die wesentlichen institutionellen 
Aspekte in den einzelnen Abkom-
men analog vorhanden.

Wie sähen die finanziellen Folgen 
aus?

Der Bundesrat hält fest, dass das 
Paket sieben wichtige Punkte um-
fasst. Wir haben neue Abkommen 
über Strom, Lebensmittelsicherheit 
und Gesundheit. Dazu kommen die 
Beteiligung an Forschungs- und 
Kulturprojekten, der Bereich der 
Personenfreizügigkeit, die institu-
tionellen Fragen, und die Vorschrif-
ten über staatliche Beihilfen. Die fi-
nanziellen Auswirkungen werden 

«Dieses Paket enthält institutionelle 
Elemente, die staatspolitisch und de-
mokratietheoretisch für die Schweiz 
zu weit gehen. […]
Für die Schweiz stellt die dynami-
sche Rechtsübernahme – also neue, 
zukünftige Erlasse übernehmen zu 
müssen – ein Problem dar. Keine ei-
genständige Demokratie und schon 
gar nicht unser direktdemokrati-
scher, stark föderalistisch und subsi-
diär aufgebauter Staat kann einer 
solchen institutionalisierten Regel 
zustimmen. Man könnte nur zu-
stimmen, wenn es eben gerade die 
Absicht wäre, den Bundesstaat in 
das übergeordnete Konstrukt – also 
in die EU – zu zwingen.»
Alt-Bundesrat J. Schneider Ammann

Quelle:www.nzz.ch/meinung/
die-schweiz-darf-gegenueber-der-eu-
nicht-den-weg-des-geringsten-wider-
stands-gehen-ld.1906154

«Das letzte Wort hat gemäss den 
bundesrätlichen Vertragsvorschlägen 
der Europäische Gerichtshof (EuGH), 
dessen Urteile für das Schiedsgericht, 
das bei Uneinigkeit zwischen der 
Schweiz und der EU eingesetzt wür-
de, bindend sind. Eine tatsächliche 
Unabhängigkeit des Schiedsgerichts 
ist so nicht gegeben.»
Alt-Bundesrat J. Schneider Ammann
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beträchtlich sein. Der Bundesrat 
gibt selbst zu, dass er noch gar 
nicht weiss, was finanziell alles auf 
die Schweiz zukäme. Was wir aber 
wissen: Die Schweiz zahlt und kann 
nur beschränkt mitbestimmen, wo-
hin das Geld fliesst. Beispielhaft sei 
erwähnt: Einer der sieben Punkte 
ist der sogenannte «Verstetigte 
Schweizer Beitrag» (vormals Kohä-
sionsbeitrag). Unter diesem Titel 
zahlt die Schweiz in den Jahren 
2030 bis 2035 350 Millionen pro 
Jahr. Allein das EU-Gesundheitsab-
kommen soll rund 50 Millionen pro 
Jahr verschlingen. Von den restli-
chen Abkommen haben wir jetzt 
gar noch nicht gesprochen. 

Welche Folgen hätte die Annahme 
der Verträge auf Gesetzesebene?

Wegen der EU-Verträge müsste 
man in der Schweiz drei neue Geset-
ze ausarbeiten: das Beihilfeüberwa-
chungsgesetz, das Bundesgesetz 
über die Verwaltungszusammenar-
beit und das Kohäsionsbeitragsge-
setz. Weiter müssten 35 Gesetze 
angeglichen werden, zum Teil mit 
substanziellen Anpassungen, vor al-
lem im Ausländerrecht. Die Schweiz 
müsste vier verschiedene Verpflich-
tungskredite sprechen, und es 
braucht einen Bundesbeschluss zur 
«Etablierung einer parlamentari-
schen Zusammenarbeit». Wir kön-
nen das Ausmass nur erahnen. 

Nach dem Überblick über die EU-
Verträge nehmen wir noch das im 
EU-Paket enthaltene Gesundheits-
abkommen unter die Lupe. Von 
der WHO sind Bestrebungen im 
Gange, die Gesundheitspolitik der 
einzelnen Staaten von oben zu be-
stimmen. Jetzt kann man sich 
schon ausmalen, was mit diesem 
Abkommen auf uns zukommt. In-
teressanterweise ist das bis heute 
kaum in der öffentlichen Diskussi-
on, und daher gibt es wenige kriti-
sche Stimmen oder man lässt sie 
nicht in die Medien. Was bedeutet 
dieses Abkommen ganz konkret 
für die Schweiz?

Das Gesundheitsabkommen mit 
dem vollständigen Namen «Ab-
kommen zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und der 
Europäischen Union über die Ge-
sundheit» ist ein neues Abkommen 
und umfasst 81 Seiten. Ein Ziel ist, 
dass die Schweiz an den verschie-

denen Gefässen beziehungsweise 
Institutionen der EU-Gesundheits-
politik partizipieren kann. Die 
Schweiz würde am ECDC (Europe-
en Center for Disease Prevention 
and Control) teilnehmen, sich am 
EWRS (Early Warning and Response 
System) beteiligen und Daten und 
Informationen aus diesem Früh-
warnsystem erhalten. Sie könnte an 
einer Krisenkoordination teilneh-
men und auch an den Programmen 
EU4Health. Prima vista klingt das ja 
ganz gut. Ein Virus macht nicht vor 
der Grenze halt, und so könnten wir 
in einer grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit die Herausforderun-
gen gemeinsam anpacken. So wie 
die Verträge allerdings ausgestaltet 
sind, heisst es für die Schweiz, dass 
sie in erster Linie sensible Gesund-
heits- und Personendaten liefern 
und die EU-Vorgaben übernehmen 
muss. Es würde zum Beispiel nicht 
mehr unser eigener Pandemieplan 
gelten, sondern wir müssten den 
der EU mit seinen Vorschriften um-
setzen. Die Umsetzung von EU-
Recht hätte einen gravierenden Au-
tonomieverlust für die Schweizer 
Gesundheitspolitik zur Folge. Die 
Schweiz würde zwar in den obge-
nannten Gremien sitzen, hätte al-
lerdings kein Stimmrecht. Und sie 
müsste Geldbeiträge leisten, die 
einseitig von der EU festgelegt wür-
den. Damit würde die Kompetenz 
des schweizerischen Parlaments, 
die Finanzen des Bundes zu kontrol-
lieren, massiv eingeschränkt. Alles 
in allem könnte man sagen: «Viele 
Pflichten, aber kaum Rechte.»

Hätten wir so eine Situation wie 
mit Covid, dann gäbe also die EU 
vor, was wir im Land zu tun und zu 
lassen hätten?

Sollte das Gesundheitsabkom-
men angenommen werden, dann 
gälten für die Schweiz im Falle ei-
ner Pandemie die Vorgaben der EU, 
das ist so. Wenn wir von der Coro-
nazeit ausgehen oder davon, dass 
ein neues Virus sich verbreitet, sagt 
die EU, was gilt, zum Beispiel Mas-
kenpflicht oder ein vierwöchiger 
Lockdown. Auch wenn die Schweiz 
der Meinung ist, zwei Wochen 
würden auf alle Fälle genügen, 
müsste sie sich den Vorgaben der 
EU beugen. Sollte sie es nicht tun, 
würde der Streitschlichtungsme-
chanismus in Kraft treten, an des-

sen Ende der EuGH steht und eine 
Vertragsverletzung feststellen wür-
de. Hier haben wir das Problem der 
fremden Richter, die die Entschei-
dung für die Schweiz träfen und 
sagten, was gelten sollte. 

Zusammengefasst kann man sa-
gen, wenn wir das EU-Recht über-
nehmen, verlieren wir an Autono-
mie und Souveränität, wenn wir es 
nicht übernehmen, verlieren wir 
den Zugang zu Informationen und 
Daten und müssen mit Strafzahlun-
gen rechnen.

Ein weiterer Aspekt dieses Gesund-
heitsabkommens ist die Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit. Es gibt 
in der EU den Digital Services Act 
(DSA), der die Aufgabe hat, Infor-
mationen im Netz zu zensieren. 
Welche Bedeutung hat er für die 
Schweiz?

Das ist ein wichtiger Punkt. Mit 
der automatischen Rechtsüber-
nahme ist die Schweiz verpflichtet, 
den DSA, also die entsprechenden 
Regeln, zu übernehmen. Die Bun-
desverfassung garantiert aber ganz 
klar die Meinungs- und die Medi-
enfreiheit, die durch den DSA ein-
geschränkt würden. Die EU möchte 
diese Situation mit einer Chat-Kon-
trolle sogar noch weiter ausbauen. 
Das kann dazu führen, dass kriti-
sche Stimmen zu den Pandemie-
massnahmen oder zu den mRNA-
Injektionen auch in der Schweiz als 
Desinformation beurteilt und ver-
boten oder auch bestraft werden 
müssten. Plattformen wären ver-
pflichtet, ihre Inhalte zu sperren, 
wenn sie gegen den DSA verstos-
sen würden. Die Schweiz hätte kei-
ne eigenständige Regelungskom-
petenz mehr. Damit würden die 
durch die Verfassung garantierten 
Grundrechte verletzt. 

Gibt es solch eine Regelung nicht 
auch in den von der WHO erlasse-
nen Internationalen Gesundheits-
vorschriften (IGV)?

Ja, die IGV von 2024, die am 
19. September 2025 für die meisten 
Länder – auch für die Schweiz  – in 
Kraft getreten sind, enthalten Zen-
surbestimmungen. Als der Bundes-
rat im Mai 2025 mitteilte, dass er 
die IGV gutheisse und annehmen 
werde, hat er jedoch bezüglich der 
Zensurbestimmungen einen Vorbe-
halt angebracht. Das heisst: Auf-
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grund dieses Vorbehaltes gelten 
die Zensurbestimmungen der IGV 
heute in der Schweiz nicht. Mit der 
Annahme des EU-Gesundheitsab-
kommens wäre dieser Vorbehalt 
obsolet. Interessant dabei ist der 
zeitliche Ablauf. Im Mai 2025 mach-
te die Schweiz den Vorbehalt zu 
den IGV. Im Dezember 2024 hatte 
der Bundesrat bekannt gegeben, 
dass die EU-Verträge zum Abschluss 
gebracht worden seien. Zu dem 
Zeitpunkt hat er genau gewusst, 
dass der DSA umgesetzt werden 
müsste, wenn die Verträge ange-
nommen würden. War der Vorbe-
halt eher ein Feigenblatt, damit er 
die kritischen Stimmen beruhigen 
konnte, oder hat der Bundesrat das 
tatsächlich nicht gemerkt? 

Denken wir zurück an die Corona-
Zeit. Untersuchungen von namhaf-
ten Wissenschaftlern in der Schweiz, 
ich denke zum Beispiel an Konstan-
tin Beck, an Pietro Vernazza oder an 
Ihre Organisation, das Aktionsbünd-

nis freie Schweiz (ABF Schweiz), 
könnten nicht mehr in der Öffent-
lichkeit diskutiert werden. 

Für unser freiheitliches Verständ-
nis ist es nicht nachvollziehbar, dass 
so etwas wie ein DSA mit so massi-
ven Auswirkungen ohne Not in der 
Schweiz übernommen wird. Wir 
sehen die Konsequenzen jetzt in 
Deutschland mit den Strafverfah-
ren, die gestützt auf den DSA erfol-
gen. Die Schweiz wäre dann ver-
pflichtet, das auch so zu machen. 
Das hätte unglaubliche Auswirkun-
gen auf die Meinungs-, Forschungs- 
und Wissenschaftsfreiheit. Was 
darf man dann noch sagen? Das 
wäre ein Rückschritt und ein riesi-
ger Schaden für den wissenschaftli-
chen, aber auch für den demokrati-
schen Diskurs.

Ist das alles ein Zufall? 
Ich glaube nicht. Wir können ein 

interessantes Zusammenspiel ver-
schiedener Ebenen beobachten. Mit 
den IGV haben wir die internationa-
le Ebene. Die WHO hat den Begriff 
der Infodemie kreiert und ein Kon-
trollsystem mit Infodemie-Mana-
gern aufgezogen, die aktiv werden, 
wenn abweichende Meinungen zu 
den Vorgaben der WHO entstehen. 
Das ist nichts anderes als Zensur. Auf 
der Ebene EU haben wir die Vor-
schriften des DSA und auf nationaler 
Ebene muss die Schweiz sie umset-
zen. Wir sehen bei den IGV, dass es 
ganz stark um Überwachung geht. 
Es geht um Sammeln von Daten und 
die Möglichkeit, Massnahmen, die 
wir alle aus der Coronazeit kennen, 
anordnen zu können. Es ist sicher 
kein Zufall, dass wir die Teilrevision 
des Epidemiengesetzes auf der 
Agenda haben. Der Bundesrat hat 
immer wieder gesagt, die IGV finden 
ihren Niederschlag im Epidemienge-
setz. Hier wird ganz deutlich, wie der 
Mechanismus funktioniert, wie die 
Bestimmungen von der internatio-

nalen Ebene auf die nationale Ebene 
heruntergebrochen werden. Nimmt 
man dann noch das Gesundheitsab-
kommen mit der EU dazu, dann 
zeigt sich, dass das Ganze System 
hat. Das ist kein Zufall, sondern ein 
abgestimmtes ineinandergreifendes 
Ganzes.

Was kommt hier auf uns zu?
Wir müssen klar feststellen, dass 

die Schweiz ihre gesundheitspoliti-
sche Selbstbestimmung aufgeben 
würde. In unserem föderalen System 
ist Gesundheitspolitik eigentlich Sa-
che der Kantone, die allerdings schon 
lange nichts mehr dazu zu sagen ha-
ben. Die Schweiz müsste nur noch 
übernehmen und könnte nicht mehr 
auf schweizerische, zum Beispiel 
auch regionale, Eigenheiten Rück-
sicht nehmen. Was im EU-Raum gilt, 
gilt dann auch für die Schweiz. Der 
Bundesrat hat für die EU-Verträge ein 
Vernehmlassungsverfahren eröffnet. 
Jede Bürgerin und jeder Bürger kann 
eine Vernehmlassungsantwort ein-
reichen. Die Frist läuft bis am 31. Ok-
tober 2025. ABF Schweiz hat eine 
Vernehmlassungsantwort formuliert, 
die Ende Oktober dem Bund einge-
reicht wird. Wer immer das möchte, 
kann diese Vernehmlassungsantwort 
mitunterzeichnen. Wir bieten auf un-
serer Webseite¹ die Möglichkeit, un-
sere Antwort herunterzuladen und 
zu lesen. Man kann sie dort auch on-
line unterzeichnen. Es gibt auch Un-
terschriftenbögen auf der Webseite, 
für diejenigen, die lieber von Hand 
unterschreiben. Jede Person, unab-
hängig von Alter, Wohnsitz oder 
Staatsangehörigkeit, kann unsere 
Antwort an den Bundesrat unter-
schreiben. So können wir alle zum 
Ausdruck bringen, dass wir dieses 
Gesundheitsabkommen und die EU-
Verträge im Gesamten nicht wollen, 
weil sie die Souveränität und die Ei-
genständigkeit massiv einschränken. 
Auf der Homepage von ABF Schweiz 
findet man unter dem Stichwort Hin-
tergrundwissen weiterführende In-
formationen zum EU-Gesundheits-
abkommen, zu den IGV und zur 
Revision des Epidemiengesetzes.

Frau Staubli, vielen Dank für das 
Gespräch.

Interview Thomas Kaiser
1 www.abfschweiz.ch/eu-abkommen/

Die FDP sagt «Nein» zu Demo-
kratie und Selbstbestimmung

rk. An der Delegiertenversammlung 
vom 18. Oktober 2025 haben die De-
legierten der FDP «Ja» zur EU»und 
damit «Nein» zur souveränen Schweiz 
und zur direkten Demokratie gesagt. 
Die Abstimmung ergab eine deutli-
che Mehrheit zur Annahme der Ver-
träge mit der EU (Rahmenabkom-
men) und eine unverständliche 
Zurückweisung des Antrages, das 
Vertragswerk dem Ständemehr zu 
unterstellen. Vor allem letzteres 
deckt ein gestörtes Verhältnis zur di-
rekten Demokratie auf und ist für die 
ehemalige staatstragende Partei un-
verzeihlich. Mit dem Nein zur souve-
ränen Schweiz und zur direkten De-
mokratie verliert die FDP das Recht. 
im Bundesrat vertreten zu sein. Wenn 
die FDP nicht selbst die richtigen 
Schlüsse zieht, werden die Stimmbe-
rechtigten bei den nächsten Wahlen 
die Weichen entsprechend stellen. 
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